
 
 
2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasser- und Bodenver-
bandes „Trebel“ vom 21.07.2010 
 
Die Verbandsversammlung  beschließt am 29.11.2011 folgende Änderungen: 
 

 
Artikel I 

 
 
1. § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Der Verband führt den Namen Wasser- und Bodenverband „Trebel“. Er hat seinen 
Sitz in Grimmen. 

 Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht des Landrates des Landkreises 
 Vorpommern- Rügen. Der Verband führt das kleine Landessiegel. 
       
2.         § 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Der Verband ist im Sinne des Wasserverbandsgesetzes (WVG vom 12. Februar 
1991, BGBl. Teil 1, S.405, zuletzt geändert durch das erste Gesetz zur Änderung 
des Wasserverbandsgesetzes vom 15. Mai 2002 ,BGBl. Teil 1 S. 1578) sowie auf 
der Grundlage des Artikel 1 § 1 des Gesetzes über wasserrechtliche und 
wasserverbandsrechtliche Regelungen (Wasserrechts- und Wasserverbandsrechts-
regelungsgesetz- WWVRG vom 4. August 1992, GVOBl. M-V S. 458, zuletzt 
geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbänden vom 17.12.2008, GVOBl. M-V S. 499), 
gegründeter Wasser- und Bodenverband. 

 Der Verband ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Er verwaltet sich im 
Rahmen der Gesetze selbst. 

 
3. § 2 Ziffer 1 erhält folgende Fassung: 
 1. Unterhaltung der in seiner Unterhaltungslast befindlichen Gewässer II. Ordnung

 sowie Unterhaltung und Betrieb der dazugehörigen Anlagen nach Maßgabe
 des § 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG vom 31. Juli 2009, BGBl. Teil 1, S.  

  2585 ff ) in Verbindung mit § 62 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-  
  Vorpommern (LWaG vom 30. November 1992, GVOBl. M-V 1992, S. 

 669, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Juli 2011, 
 GVOBl. M-V S. 759,765).    

 
     4.     § 2 Ziffer 3 erhält folgende Fassung: 

 3. Ausbau, insbesondere naturnaher Rückbau der Gewässer II. Ordnung und der 
  dazugehörigen Anlagen nach der Maßgabe des § 67 WHG i. V. m. § 68  
  LWaG, nur im Auftrag der bevorteilten Mitglieder und nach vollständiger 

 Bereitstellung der dafür erforderlichen Mittel. 
 

5. § 4 Unternehmen, Plan 
 Der Absatz 2 wird gestrichen. 

 
 
 
 



Artikel II 
In-Kraft-Treten 

 
Die 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes  
„Trebel“  vom 21.07.2010 tritt am Tage nach der Bekanntmachung durch die Aufsichts- 
behörde in Kraft. 
 
Grimmen, den 29.11.2011 
     
       gez.  Zschoche gez. Dr. Schnepper  
          Verbandsvorsteher           stellv. Verbandsvorsteher 
 
 
Genehmigungsvermerk: 
 
Die vorstehende Satzung wurde mit Verfügung vom 08.12.2011 gemäß § 58 Abs. 2 WVG 
vom 12. Februar 1991 (BGBL. I S. 405) genehmigt. 
 
 
      gez. Drescher            (L.S.) 
                        Landrat 
 
Ausgefertigt am: 09.12.2011  
 
               gez.  Zschoche                                       
                      Verbandsvorsteher 
 
     
 


